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Gesetzgebung.

Durch Bundesratsbeschluss vom 10. Februar 1922 ist Artikel 256
der Verordnung vom 8. Mai 1914 betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln

und Gebrauchsgegenständen in dem Sinne abgeändert worden,
dass die Verwendung von Zinlc oder galvanisiertem Eisen für Behälter
von Trinkwasser nun nicht mehr verboten ist.

Die Aufhebung des Verbotes wurde veranlasst durch Eingaben des

Verbandes schweizerischer - Spezialfabriken der Elektrotechnik und war
durch eine Kommission bestehend aus Sachverständigen und Interessenten
eingehend beraten worden. Mit Berechtigung wurde hervorgehoben, dass
im erwähnten Artikel die Verwendung von Zink nur für Behälter, nicht
aber für Leitungen von Trinkwasser verboten sei, was insofern einen

Widerspruch bedeute, da bei neueren Untersuchungen in Wasser aus
verzinkten Leitungen sogar ein höherer Zinkgehalt gefunden wurde, als
in solchem aus verzinkten Behältern (Boilern). Zudem betrug der im
Maximum gefundene Zinkgehalt nur 0,6 mg pro Liter Wasser, was
hygienisch nicht in Betracht fällt. Die Verzinkung wurde aber —-
speziell für Behälter mit elektrischer Beheizung — als das haltbarste
Rostschutzmittel bezeichnet, und sie sei daher trotz des bestehenden
Verbotes auch immer noch häufig angewendet worden.

Der Beschluss lautet:
1. Art. 256, Abs. 1 der Verordnung vom 8. Mai 1914 betreffend

den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen wird
abgeändert wie folgt:

Behälter und Leitungen für Trinkwasser sowie Behälter und

Leitungen für Sprit und Spiritus, die zur Fabrikation von
Trinkbranntwein und Liqueuren bestimmt sind, dürfen nicht aus Blei
oder verbleitem Eisen hergestellt werden.
2. Absatz 2 dieses Artikels wird aufgehoben.
3. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft.
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